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HINWEISE UND REGELUNGEN ZUM VERANTWORTUNGSVOLLEN UMGANG 

MIT FORSCHUNGSFREIHEIT UND FORSCHUNGSRISIKEN  
AN DER UNIVERSITÄT KONSTANZ1 

vom 7. März 2025 
In seiner Sitzung am 5. Februar 2025 hat der Senat aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 1 Landes-
hochschulgesetz (LHG) die nachfolgenden Hinweise und Regelungen zum verantwortungs-
vollen Umgang mit Forschungsfreiheit und Forschungsrisiken an der Universität Konstanz be-
schlossen: 

 

I. EINFÜHRENDE HINWEISE 

 

A. Forschungsfreiheit und Verantwortung des Wissenschaftlers und der Wissenschaft-

lerin 

 

Forschung ist eine der wesentlichen Grundlagen für die Fortschritte der Menschheit. 

Sie dient der Wissensvermehrung und fördert Gesundheit, Wohlstand und Sicherheit 

der Menschen sowie den Schutz der Umwelt. Zentrale Voraussetzung hierfür ist vor 

allem die Freiheit der Forschung, die durch das Grundgesetz besonders geschützt ist 

und die nur zum Schutz anderer wichtiger verfassungsrechtlich geschützter Werte be-

grenzt werden kann. Eine erfolgreiche Grundlagenforschung erfordert die Transpa-

renz, den freien Informationsaustausch sowie die Veröffentlichung von Forschungser-

gebnissen. In Erweiterung zur Freiheit der Forschungsgemeinschaft ist die Forschung 

der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung verpflichtet und – als Konsequenz – ist 

auch die Öffentlichkeit zu unterrichten. 

Mit den Erfolgen einer freien und transparenten Forschung gehen jedoch auch Risiken 

einher. Diese resultieren nicht nur unmittelbar aus eigenem fahrlässigem oder vorsätz-

lichem Fehlverhalten von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Daneben be-

steht bei einzelnen Forschungen die mittelbare Gefahr, dass – für sich genommen 

neutrale oder nützliche – Ergebnisse durch andere Personen zu schädlichen Zwecken 

missbraucht werden (sog. „Malevolent Use“).2 Davon begrifflich zu unterscheiden ist 

 
1 Der Text basiert auf den „Hinweisen und Regeln der Max-Planck-Gesellschaft zum verantwortlichen Umgang 
mit Forschungsfreiheit und Forschungsrisiken“ vom 19. März 2010. 
2 Beispiele für Forschungsbereiche, deren Ergebnisse eine missbräuchliche Verwendung begünstigen 
können: 

• Forschung zu psychologischen, medizinischen oder neurobiologischen Methoden, zu Material 
und Techniken bzw. Technologien, die für kriminelle und terroristische Aktivitäten adaptiert 
werden können, 
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„Dual Use-Forschung“, also Forschung, die sowohl zu zivilen als auch militärischen 

Zwecken genutzt werden kann.3 Weiter kann es in der heutigen Diskussion Unter-

scheidungen zwischen ziviler versus militärischer, friedlicher versus nicht-friedlicher, 

legitimer versus illegitimer und wohlwollender versus missbräuchlicher oder fahrlässi-

ger Verwendung geben.  

Diese Möglichkeit des „Malevolent Use/Dual Use“ erschwert oder verhindert heute in 

vielen Bereichen eine klare Unterscheidung von „guter“ und „böser“ Forschung, von 

Zivil- und Rüstungsforschung, von Verteidigungs- und Angriffsforschung sowie von 

Forschung für „friedliche“ und für „terroristische“ Anwendungen. Die „Malevolent 

Use/Dual Use“-Problematik muss auch in der wissensgetriebenen Grundlagenfor-

schung beachtet werden, deren Resultate oft nicht vorhersehbar sind und deren Er-

gebnisse deswegen per se nicht gut oder schlecht sind. In diesem komplexen Span-

nungsfeld von Nutzen und Risiken ist die Forschung an der Universität Konstanz dem 

Wohl der Menschheit und dem Schutz der Umwelt verpflichtet. Der Wissenschaftler 

und die Wissenschaftlerin müssen deswegen eine – unmittelbare und mittelbare – 

Schädigung von Mensch und Umwelt so weit wie möglich vermeiden oder vermindern. 

Sie sollen deswegen neben der Machbarkeit der Forschung nach Möglichkeit auch 

deren Folgen und ihre Beherrschbarkeit berücksichtigen. Der Forschung an der Uni-

versität Konstanz sind damit nicht nur rechtliche, sondern auch ethische Grenzen ge-

setzt. 

 
• Biologische Forschung, die die Entwicklung von biologischen Waffen und ihre Verbreitung zur 

Folge haben kann,  
• Forschung in der Chemie oder Physik, die zur Entwicklung oder Verbreitung anderer Waffen, 

z.B. chemischer, radiologischer/röntgenologischer oder nuklearer Waffen beitragen kann, 
• Informationswissenschaftliche oder sozialwissenschaftliche Forschung, die zur Entwicklung 

von Überwachungstechnologien beiträgt, welche in der Folge negative Auswirkungen auf 
Menschen- und Freiheitsrechte haben können. Beispielsweise, indem sie in den persönlichen 
Privatbereich einbrechen oder die Versammlungsfreiheit beschränken und damit den oben 
genannten ethischen Prinzipien widersprechen, 

• Sozial- oder politikwissenschaftliche oder ökonomische Forschung, die die Entwicklung von 
sozialer, verhaltensbezogener oder genetischer Profilbildung ermöglicht, was bei falscher oder 
fahrlässiger Anwendung Stigmatisierung, Diskriminierung, Belästigung oder Einschüchterung 
von Minderheiten oder gefährdeten Gruppen zur Folge haben kann.  

3 Vgl. Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 
über eine Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen Unterstüt-
zung der Durchfuhr und der Verbringung betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck („EU-
Dual-Use-VO“). Militärische Geschäfts- oder Forschungspartner sollen bei ihrer Beteiligung offen le-
gen, in wie weit es sich bei der Entwicklung neuer Technologien, Produkte und der Gewinnung von 
Wissen um direkte Anwendungsgebiete für militärische Zwecke handelt. Um den Forschungszwecken 
aus freien Stücken zustimmen zu können muss (gemäß der Vertragsgerechtigkeit) für alle Beteiligten 
transparent sein, ob eine Zusammenarbeit mit Gruppen oder Personen besteht, die aktiv in bewaffne-
ten Konflikten involviert sind, oder diese mit ihren Handlungen unterstützen, indem ihnen Wissen, Pro-
dukte und Technologien aus Forschungsprojekten zur Verfügung gestellt werden. 
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B. Rechtliche und ethische Grenzen der Forschung  

 

Die Grenzen der Forschung werden zunächst durch rechtliche Normen bestimmt. 

Diese können zum Schutz wichtiger verfassungsrechtlich geschützter Güter die For-

schungsfreiheit begrenzen, wenn dies verhältnismäßig ist. Die einschlägigen Bestim-

mungen haben dabei unterschiedliche Zielsetzungen und Ansatzpunkte: Sie können 

Forschungsziele ausschließen (z.B. die Entwicklung von Atom- und Biowaffen), Me-

thoden reglementieren (z.B. für bestimmte Experimente am Menschen) oder den Ex-

port von Wissen, Dienstleistungen und Produkten in bestimmte Länder an bestimmte 

Bedingungen knüpfen oder untersagen (z.B. im Rahmen des deutschen Außenwirt-

schaftsrechts oder des europäischen oder internationalen Exportkontrollrechts). Diese 

Regelungen sind in der Universität Konstanz strikt einzuhalten. Verstöße gegen sie 

können zu erheblichen Sanktionen, langwierigen Verfahren sowie einem Reputations-

verlust des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin, ihrer Arbeitsbereiche und der 

Universität Konstanz führen. 

 

Das staatliche Recht ist jedoch nicht immer in der Lage, Risiken und Missbrauchsmög-

lichkeiten der Forschung vollständig und effektiv zu normieren. Der potentielle Miss-

brauch einzelner Forschungen kann insbesondere nicht dadurch verhindert werden, 

dass Forschung per se unter einen Generalverdacht gestellt und staatlich umfassend 

reguliert wird. Selbst detaillierte gesetzliche Regelungen würden den differenzierten 

und sich rasch ändernden globalen Problemen von gebietsspezifischen Risiken nicht 

ausreichend Rechnung tragen und darüber hinaus leicht in Konflikt mit der verfas-

sungsrechtlich garantierten Forschungsfreiheit geraten. 

 

Die einzelnen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dürfen sich daher nicht mit 

der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen begnügen, sondern müssen weiterge-

hende ethische Grundsätze berücksichtigen.4 Sie sollen dabei ihr Wissen, ihre Erfah-

rung und ihre Fähigkeiten einsetzen, um die einschlägigen Risiken einer Schädigung 

von Mensch und Umwelt zu erkennen und abzuschätzen. In kritischen Fällen müssen 

 
4 S. auch Leitlinie 10 der Leitlinien der Universität Konstanz zur Sicherung guter wissenschaftlicher 
Praxis in der jeweils gültigen Fassung „Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen, Nutzungs-
rechte“. 
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sie eine persönliche Entscheidung über die Grenzen ihrer Arbeit treffen, die sie im 

Rahmen ihrer Forschungsfreiheit selbst verantworten. Dies kann dazu führen, dass 

Vorhaben, auch wenn sie gesetzlich nicht verboten sind, im Einzelfall nur in modifizier-

ter Form oder überhaupt nicht durchgeführt werden. 

 

Die nachfolgenden – von Senat und Rektorat der Universität Konstanz beschlossenen 

– Regeln unterstützen die in der Universität Konstanz tätigen Personen bei der Um-

setzung dieser Grundsätze. Sie sind kein staatlich durchsetzbares Recht. Sie sollen 

vielmehr mittels einer „ethischen Leitlinie“ im Wege der Selbstregulierung Missbrauch 

der Forschung verhindern und Risiken vermeiden, gleichzeitig aber auch ein Verfahren 

zur Verfügung stellen, mit dem die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ethische 

Zweifelsfragen besser lösen und dadurch auch dem Vorwurf unethischen Verhaltens 

vorbeugen können. 

 

II. REGELUNGEN FÜR VERANTWORTUNGSVOLLEM UMGANG MIT FOR-
SCHUNGSFREIHEIT UND FORSCHUNGSRISIKEN AN DER UNIVERSITÄT 
KONSTANZ  
 

A. Allgemeine Zielsetzung und Anwendungsbereich 

 

1. Zielsetzung 

 

Die vorliegenden Regeln sollen im Wege der Selbstregulierung mit einer ethischen 

Leitlinie Missbrauch der Forschung verhindern und Risiken vermeiden. Sie schaffen 

dazu auch ein Verfahren, mit dem Forschende ethische Zweifelsfragen besser lösen 

und dadurch dem Vorwurf unethischen Verhaltens vorbeugen können. 

 

2. Anwendungsbereich 

 

Die Regeln gelten für alle, die an der Universität Konstanz oder mit deren Mitteln an 

anderer Stelle wissenschaftlich arbeiten. Sie sollen von den Forschenden auch bei 

einer beratenden wissenschaftlichen Tätigkeit außerhalb der Universität Konstanz be-

rücksichtigt werden. Bei ihrer Anwendung ist der Status der verschiedenen Forschen-

den (Professoren und Professorinnen, Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen, 

Nachwuchsgruppenleiter und -leiterinnen, Akademische Mitarbeiter und 
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Mitarbeiterinnen, Doktoranden und Doktorandinnen, Gastwissenschaftler und Gast-

wissenschaftlerinnen, wissenschaftliche Hilfskräfte) und der wissenschaftsunterstüt-

zenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu berücksichtigen. Der Status dieser Perso-

nen kann Einfluss auf deren Forschungsfreiheit und ein eventuelles Weisungsrecht 

ihnen gegenüber haben. 

 

3. Verhältnis der Regelungen zu anderen Vorschriften 

 

Die vorliegenden Regeln treten neben die Leitlinien der Universität Konstanz zur Si-

cherung guter wissenschaftlicher Praxis sowie die Satzung der Universität Konstanz 

zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit Vorwürfen wis-

senschaftlichen Fehlverhaltens in der jeweils gültigen Fassung. Rechtliche Bestim-

mungen gehen den vorliegenden Bestimmungen sowie anderen Maßnahmen der 

Selbstregulierung vor. 

 

B. Rechtliche Grenzen der Forschung – Selbstverpflichtung 

 

Für die an der Universität Konstanz tätigen Forschenden gilt das deutsche Recht ein-

schließlich des europäischen Rechts.5  

Für die Einhaltung der geltenden rechtlichen Regelungen ist jeder Wissenschaftler und 

jede Wissenschaftlerin selbst verantwortlich. Sie haben sich über die für sie und ihr 

Forschungsgebiet geltenden Vorschriften zu vergewissern und für ihre Einhaltung im 

Rahmen ihrer Zuständigkeit Sorge zu tragen. Eine Unkenntnis des geltenden Rechts 

entlastet sie in aller Regel nicht.  

Die Universität Konstanz unterstützt die Forschenden bei der Einhaltung der rechtli-

chen Vorschriften (vgl. unten D).  

Neben den gesetzlichen Bestimmungen sind die Forschenden auch verpflichtet, wei-

tere bindende Richtlinien und andere Regelungen der Universität Konstanz zu beach-

ten, die zur Sicherung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Forschungsrisiken 

und zur Vermeidung von wissenschaftlichem Fehlverhalten erlassen wurden. Sie 

 
5  Beispiele hierfür sind die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, internationale Abkom-
men des humanitären Völkerrechts oder zum Kriegsvölkerrecht, das internationale Folter- und Gewalt-
verbot und das Nagoya-Protokoll über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene 
und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile zum Übereinkommen über 
die biologische Vielfalt. 
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sollen Selbstverpflichtungen der Universität Konstanz auch als Verpflichtungen und 

Leitfaden für ihr eigenes Handeln betrachten.  

 

C. Grundsätze ethisch verantwortbarer Forschung 

1. Allgemeiner Grundsatz 

Die Forschung an der Universität Konstanz dient der Wissensvermehrung und ist dem 

Wohl der Menschheit und dem Schutz der Umwelt verpflichtet. Der Wissenschaftler 

und die Wissenschaftlerin haben deswegen eine – unmittelbare und mittelbare – Schä-

digung von Mensch und Umwelt so weit wie möglich zu vermeiden oder zu vermindern. 

Die Forschenden dürfen sich bei einschlägigen Entscheidungen nicht mit der Einhal-

tung der rechtlichen Regeln begnügen, sondern sie haben auch ethische Grundsätze 

zu beachten. Ihnen muss die Gefahr des Missbrauchs von Forschung grundsätzlich 

bewusst sein. In kritischen Fällen müssen sie eine persönliche Entscheidung über das 

bei ihrer Forschung Verantwortbare treffen.  

Ein verantwortlicher Umgang mit Forschung umfasst im Falle missbrauchsgefährdeter 

Forschung insbesondere die nachfolgend angesprochenen Maßnahmen: das Erken-

nen und Minimieren von Forschungsrisiken, den sorgfältigen Umgang mit Veröffentli-

chungen, die Dokumentation von Risiken sowie Maßnahmen der Aufklärung und 

Schulung. Diese Maßnahmen sollen die Forschung allerdings nicht unzulässig behin-

dern und stehen daher unter dem Vorbehalt ihrer Möglichkeit und Verhältnismäßigkeit. 

Sie müssen dem Erreichen des Ziels angemessen sein und unter Einbeziehung kon-

kurrierender Werte, Rechte und Interessen betroffener unterschiedlicher Individuen 

und Gruppen mit vernünftigen Gründen abgewogen werden.  

2. Risikoanalyse 

Die Kenntnis der möglichen Risiken ist die Voraussetzung dafür, dass Forschung ver-

antwortlich erfolgen kann. Eine zentrale Voraussetzung für die Vermeidung oder zu-

mindest die Kontrolle von Forschungsrisiken ist daher – sowohl in der grundlagenori-

entierten als auch in der angewandten Forschung – die Bewusstmachung der ein-

schlägigen Gefahren. Die Forschenden sollen deswegen so weit wie möglich die Fol-

gen sowie die Einsatz- und Missbrauchsmöglichkeiten ihrer Arbeiten und deren Be-

herrschbarkeit mitbedenken. Potentiell risikobehafteten Forschungsvorhaben soll da-

her eine Prüfung der mit ihnen verbundenen Risiken für die Menschenwürde, für Leben 
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oder Gesundheit von Menschen, für die Umwelt und für andere wichtige verfassungs-

rechtlich geschützte Güter vorausgehen. Das Erkennen von Forschungsrisiken betrifft 

nicht nur die Risiken des eigenen Verhaltens. Die Forschenden sollen darüber hinaus 

bei missbrauchsgefährdeten Arbeiten auch die Folgen ihrer Forschung berücksichti-

gen, die sie zu neutralen oder nützlichen Zwecken durchführen, deren Ergebnisse 

dann jedoch von anderen Personen zu schädlichen Zwecken eingesetzt oder miss-

braucht werden können. Risikoanalyse und Folgenabschätzung verlangen daher Of-

fenheit des Denkens und Verantwortung. 

Für die Forschenden kann es insbesondere angebracht sein, sich über den Kontext 

des Forschungsvorhabens oder über die Person eines Auftraggebers bzw. einer Auf-

traggeberin oder Kooperationspartners bzw. Kooperationspartnerin oder über deren 

Auftraggeber bzw. Auftraggeberin zu informieren. 

 

3. Risikominimierung 

 

Die Forschenden und alle anderen mitwirkenden Personen sollen die Risiken der 

Durchführung und der Verwendung ihrer Arbeiten für Menschenwürde, Leben, Ge-

sundheit, Freiheit und Eigentum der Menschen sowie der Umwelt so weit wie möglich 

minimieren. Diese Maßnahmen zur Risikominimierung sollen sowohl vor Beginn als 

auch während eines laufenden Forschungsvorhabens geprüft und durchgeführt wer-

den. Dies kann dazu führen, dass bei der Durchführung der Forschung Sicherheits-

maßnahmen getroffen werden (z. B. Recherche von wissenschaftlichen und ökonomi-

schen Verflechtungen, Gefährdungsbeurteilungen, ggf. auch unter Zuhilfenahme ex-

terner Expertise) oder dass die Vertraulichkeit der Forschungsergebnisse durch phy-

sische, organisatorische und personelle Schutzmaßnahmen sowie besondere Maß-

nahmen der IT-Sicherheit verbessert werden. Das Transparenzgebot steht derartigen 

Sicherungen und Zugriffsbeschränkungen nicht entgegen, da es nicht verlangt, dass 

Forschungsergebnisse jederzeit und jedermann zugänglich sind (vgl. auch C.4). 

Bei missbrauchsgefährdeter Forschung sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so-

wie die Kooperationspartner oder Kooperationspartnerinnen sorgfältig und auch unter 

Berücksichtigung ihrer Verlässlichkeit und ihres Verantwortungsbewusstseins auszu-

wählen. 
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Soweit staatliche Stellen Aufgaben der Sicherheitsüberprüfung erfüllen, bietet sich 

etwa bei Risiken einer Proliferation von sicherheitsrelevanten Forschungsergebnissen 

eine entsprechende Zusammenarbeit an. 

Maßnahmen zur Risikominimierung können auch darin bestehen, dass einzelne For-

schungen nur für oder nur mit bestimmten Kooperationspartnern und -partnerinnen 

durchgeführt werden. Auch wenn internationale Kooperation ein Grundprinzip erfolg-

reicher Forschung ist, kann sich unter dem Aspekt der Risikominimierung daher im 

Einzelfall eine Einschränkung der internationalen Zusammenarbeit oder ein Verzicht 

auf Partner und Partnerinnen oder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus bestimmten 

Staaten empfehlen. Anhaltspunkte für Staaten, bei denen ein Missbrauch bestimmter 

Forschungsergebnisse zu befürchten ist, können sich aus den nationalen und interna-

tionalen Vorschriften und Listen über Ausfuhrbeschränkungen ergeben. 

4. Veröffentlichungen 

 

Einer verantwortlichen und frühzeitigen Prüfung bedürfen – bereits vor Projektbeginn 

– in Bereichen von risikoreicher Forschung die möglichen Folgen einer Veröffentli-

chung der Ergebnisse. 

Dies gilt besonders dann, wenn leicht umsetzbare Forschungsergebnisse ohne zu-

sätzliches Wissen und ohne aufwendige Umsetzungs- und Anwendungsprozesse zu 

spezifischen Gefahren oder großen Schäden führen können. In diesen Fällen kollidie-

ren Sicherheitsinteressen mit den in der Universität Konstanz geltenden Grundsätzen 

der Transparenz, des freien Informationsaustauschs sowie insbesondere der Veröf-

fentlichung von Forschungsergebnissen. 

Die vorgenannten Grundsätze gelten auch, wenn Angehörige der Universität Konstanz 

als Herausgeber von Zeitschriften oder Büchern tätig sind. In derartigen Positionen 

sollen sie in entsprechenden Risikobereichen darauf hinwirken, dass die Publikation 

von Forschungsergebnissen sowie die Politik der von ihnen unterstützten Verlage und 

anderen Institutionen mit den hier genannten Grundsätzen vereinbar ist. Der Aus-

tausch von Forschungsergebnissen und deren Veröffentlichung sind wichtige Faktoren 

für den wissenschaftlichen Fortschritt. In vielen Risikobereichen ermöglicht die Offen-

legung von Ergebnissen auch die Entwicklung von Schutzmaßnahmen (z.B. Impfstoffe 

im Gesundheitswesen oder IT-Sicherheitsmaßnahmen). Eine Unterdrückung von For-

schungsergebnissen kann demgegenüber dazu führen, dass ein wirksamer Schutz 

gegen ihre missbräuchliche Anwendung durch totalitäre Regime, terroristische 
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Gruppen, organisierte Straftäter oder Einzeltäter nicht möglich ist. Die Gebote der 

Transparenz und der Kommunikation schließen nicht aus, dass der Wissenschaftler 

und die Wissenschaftlerin bestimmte Risiken ihrer Forschung durch eine Modifikation 

der Kommunikation und der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse minimieren. Sie können 

die Ergebnisse ihrer Arbeiten auch nicht sofort, sondern zeitlich verzögert publizieren. 

Bei Forschungsergebnissen mit einem hohen Missbrauchspotential können in spezi-

ellen Fällen die für einen Missbrauch besonders relevanten Teilergebnisse von der 

Publikation ausgenommen werden. Die Forschenden können einzelne Ergebnisse ih-

rer Arbeiten in besonderen Fällen auch nur mit bestimmten Personen teilen. Ein völli-

ger Verzicht auf Kommunikation und Veröffentlichung der Forschungsergebnisse 

kommt als ultima ratio in Betracht. Er ist nur in speziellen Einzelfällen – eventuell auf 

bestimmte Zeit – gerechtfertigt. Forschung, die von Anfang an unter dem Siegel ge-

genständlich umfassender und zeitlich unabsehbarer Geheimhaltung steht, ist mit dem 

Selbstverständnis der Universität Konstanz unvereinbar. 

 

5. Verzicht auf nicht verantwortbare Forschung als ultima ratio 

 

Primäres Ziel der Risikoanalyse ist eine verantwortliche Durchführung und Kommuni-

kation der Forschung. Im Einzelfall kann die verantwortliche Entscheidung des For-

schenden allerdings als ultima ratio zur Folge haben, dass eine bestimmte Forschung 

mit einem nicht zu begrenzenden und unverhältnismäßigen Risikopotential nicht 

durchgeführt wird, selbst wenn ihr kein gesetzliches Verbot entgegensteht. 

Bei Arbeiten, die neben positiven auch schädliche Wirkungen haben können, sind, 

insbesondere im Bereich der Dual Use-Forschung, Kriterien für eventuelle Grenzen 

schwer zu bestimmen und anzuwenden. Die nach der Definition von möglichen 

Schutzmaßnahmen erforderliche ethische Bewertung der verbleibenden Risiken kann 

jedoch durch die Beantwortung der Frage unterstützt werden, ob bei einer entspre-

chenden Abwägung der potentielle Schaden den potentiellen Nutzen der Forschung 

übersteigt. Bei dieser Abwägung sind sowohl die Höhe des möglichen Schadens als 

auch das Risiko des Schadenseintritts zu berücksichtigen. In Risikokonstellationen 

sollte abgeschätzt werden, wie hoch ein eventueller Schaden wäre, wie wahrscheinlich 

das Schadensrisiko ist, ob die Forschungsergebnisse unmittelbar für schädliche Zwe-

cke einsetzbar sind oder ob schwierige Umsetzungsprozesse erforderlich sind, und ob 

die Verwendung der Ergebnisse beherrschbar ist. Entscheidungserheblich kann auch 
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sein, wer Kooperationspartner, Auftraggeber, Nutzer oder Finanzier der Forschung ist. 

Muss davon ausgegangen werden, dass bestimmte missbrauchsgefährdete For-

schungsvorhaben von anderen Stellen ohne entsprechende Sicherheitsstandards 

oder zu missbräuchlichen Zwecken durchgeführt werden, kann Forschung mit dem 

Ziel der Abwehr solcher Gefahren bzw. der Minimierung von daraus drohenden Schä-

den akzeptabel sein. 

 

6. Dokumentation und Mitteilung von Risiken  

 

Wenn Forschungen zu Risiken für die Menschenwürde, für Leben oder Gesundheit 

von Menschen, für die Umwelt oder für andere wichtige verfassungsrechtlich ge-

schützte Güter führen, so sollen diese Risiken, ihre Abwägung mit dem voraussichtli-

chen Nutzen und die zu ihrer Minimierung getroffenen Maßnahmen vor Beginn und bei 

Veränderungen auch während der Arbeiten dokumentiert werden. Bei entsprechenden 

Risiken wird empfohlen, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Doku-

mentation vor Beginn der Forschung der Kommission für Verantwortung in der For-

schung oder dem für Forschung zuständigen Rektoratsmitglied zur Kenntnis bringen. 

In Forschungsanträgen an die Universität Konstanz und an andere Förderinstitutionen 

soll auf entsprechende Risiken und Maßnahmen zu ihrer Minimierung hingewiesen 

werden. Dabei sind die vorgesehenen Maßnahmen darzustellen.  

 

7. Schulung und Aufklärung 

 

In Arbeitsgruppen und vor allem in der Schulung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

der Universität Konstanz sollen Grundsätze eines verantwortungsvollen Umgangs mit 

Forschungsrisiken vermittelt und vorgelebt werden. Dabei soll auch auf die fachspezi-

fischen Regeln zur Risikominimierung im jeweiligen Forschungsgebiet eingegangen 

werden. Soweit Forschende der Universität Konstanz an Universitäten oder anderen 

Institutionen unterrichten, sollen sie auch dort dazu beitragen, das Bewusstsein für 

diese Fragen zu wecken und zu schärfen. Promovierende und Studierende unter-

schiedlicher Ausbildungsstufen sollen mit relevanten forschungsethischen Fragen ver-

traut gemacht werden.  
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D. Organisatorische Regeln 

 

Die Prüfung einer Vereinbarkeit der Forschung mit rechtlichen Vorschriften, Maßnah-

men der Selbstregulierung und ethischen Grundsätzen obliegt zunächst den für ein 

Forschungsprojekt zuständigen Forschenden. Bei weisungsgebundenen Tätigkeiten 

sind die jeweiligen Vorgesetzten verantwortlich. Diese sind verpflichtet, ihre Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen sowie Doktoranden und Doktorandinnen im Rahmen der Betreu-

ung auf bestehende Forschungsrisiken hinzuweisen und deren ethische Verantwort-

barkeit zu erläutern. 

 

Sofern beteiligte Forschende Bedenken im Hinblick auf die Einhaltung von Rechtsvor-

schriften oder ethische Bedenken haben, sollen sie primär die verantwortlichen For-

schenden darauf hinweisen. Sofern im Einzelfall erforderlich, sollten sie aber auch den 

Leiter oder die Leiterin einer Einrichtung, den Fachbereichssprecher oder die Fachbe-

reichssprecherin sowie in besonderen Fällen das für Forschung zuständige Rektorats-

mitglied oder die Hochschulleitung darauf hinweisen. Ihnen dürfen dadurch keine 

Nachteile entstehen.  

Die vorliegend genannten Grundsätze gelten entsprechend, wenn Forschende als 

Gutachtende bei der Evaluation von Projekten anderer Forschender tätig sind. In der-

artigen Positionen sollen sie in Risikobereichen darauf achten, dass Forschungsan-

träge eventuelle Risiken der Forschung erörtern und minimieren.  

Die wissenschaftlich tätigen Mitglieder der Universität Konstanz können sich bei Fra-

gen nach den rechtlichen Grenzen der Forschung an die Abteilung Recht, den For-

schungssupport und speziell bei Fragen rund um die Möglichkeiten der Kommunikati-

ons- und Informationstechnik an das KIM wenden, bei Fragen nach den ethischen 

Grenzen an die Kommission für Verantwortung in der Forschung. Die Ombudsperson 

für die Wissenschaft kann ebenfalls Ansprechpartner für Fragen der Forschungsrisi-

ken und der Forschungsethik sein. 

Verstößt Forschung gegen rechtlich verbindliche Vorschriften, ergreift das Rektorat die 

erforderlichen Maßnahmen. Sollte gegen bestimmte, im Hinweisgeberschutzgesetz 

genannte Gesetze verstoßen werden, können beteiligte Forschende auch die Melde-

stelle der Universität kontaktieren. 
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Die Universität hat eine Kommission für Verantwortung in der Forschung eingerichtet. 

Deren Zusammensetzung und Arbeitsweise sind in der Geschäftsordnung der Kom-

mission für Verantwortung in der Forschung in der jeweils gültigen Fassung geregelt. 

 

 

Konstanz, 7. März 2025 

 

gez. 

Prof. Dr. Katharina Holzinger, 
- Rektorin -  
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